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7. Nachtrag zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Nidda vom 

01.09.2005 

 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Nidda hat in ihrer Sitzung am 01.11.2022 
nachstehende Änderung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Nidda 
beschlossen: 

 
§ 4 Betreuungszeiten 
 
(4) Während der gesetzlich festgelegten Sommerferien in Hessen kann jede Einrichtung bis 
zu 3 Wochen schließen. Nähere Terminbestimmungen erfolgen im Einvernehmen zwischen 
Magistrat und den Beiräten der Einrichtungen. 
 
In der Woche vor dem 24. Dezember bis zur Kalenderwoche 2 können die Einrichtungen 
an max. 17 Tagen, inklusiven Feiertagen und Wochenenden, schließen. 
 

 
 
An den Brückentagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam bleiben die 
Einrichtungen geschlossen. 
Am letzten Tag vor den Sommer- und Weihnachtsferien bleiben die Einrichtungen nachmittags 
ab 12.00 Uhr geschlossen. 
 
 
§ 14 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.11.2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisherige Satzung in der 
Fassung des 6. Nachtrages über die Benutzung der Kindergärten der Stadt Nidda vom 1. 
September 2005 außer Kraft. 
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